Nebenabrede zu den Bestimmungen über die Jugendgruppe ……………………….


Zusätzlich zu den Bestimmungen über die Jugendgruppe ………………………… vom ................ treffen die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden ………………………………….. folgende Nebenabrede:

Damit die Jugendgruppe ………………………. die in § 2 der Bestimmungen beschriebenen Aufgaben umfassend erfüllen kann, wird die Jugendgruppe von den oben genannten Gemeinden bestmöglich unterstützt. Damit die Zusammenarbeit an den Schnittstellen reibungslos erfolgen kann, werden im Folgenden die notwendigen Regeln aufgestellt. Die angeführten Bezeichnungen gelten sowohl in der weiblichen sowie in der männlichen Form.

§ 1

Abstimmung der Dienstpläne

Damit es bei der Bereitstellung von Räumlichkeiten, Mannschaft und Gerät nicht zu Überschneidungen kommt, sind die Dienstpläne mindestens 1 Monat vor Beginn eines Diensthalbjahres zwischen dem Jugendfeuerwehrwart und den Wehrführern abzustimmen. Kurzfristige Dienste sind möglich, bedürfen aber der besonderen Abstimmung und sollten auf die Ausnahme beschränkt bleiben. Das für die Jugendgruppe benötigte Gerät ist von den Wehren zur Verfügung zu stellen. Das benötigte Gerät ist im Dienstplan der Jugendgruppe aufzuführen.
§ 2
Schnittstellen zwischen der Jugendfeuerwehr und den Wehren

Die nach § 3 (3) der Bestimmungen entgegengenommenen Aufnahmeanträge sind umgehend an den Jugendwart weiterzuleiten. Die Gemeinde- und Ortswehrführer übertragen dem Jugendwart die Befugnis über die vorläufige und endgültige Aufnahme zu beschließen (siehe § 3 ( 4 ) der Jugendordnung). Wird eine vom Jugendwart als Höchstzahl definierte Anzahl von Mitgliedern überschritten, so sind die Aufnahmeanträge zu priorisieren. 
Um die evtl. nach § 13 der Bestimmungen notwendigen Ordnungsmaßnahmen ergreifen zu können, ist der jeweilige Wehrvorstand verpflichtet den Jugendwart zu den Verstößen anzuhören.

§ 3
Kassenprüfung

Nach § 11 (2) der Bestimmungen der Jugendgruppe ist die Handkasse jährlich von dem Kassenführer und den Kassenprüfern einer  Freiwilligen Feuerwehr zu prüfen. 

Der Termin für die Kassenprüfung ist über den Wehrführer und mit dem Jugendfeuerwehrwart abzustimmen.

§ 4
Der Jugendfeuerwehrwart

Der Jugendfeuerwehrwart wird durch die Wehrführer und den Mitgliedern der Jugendgruppe auf der Mitgliederversammlung der Jugendgruppe bestimmt. Dieser Vorgeschlagene wird dann in seiner Heimatwehr durch die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr zum Jugendwart gewählt und gehört dem Wehrvorstand seiner Gemeinde- oder Ortsfeuerwehr an.

Wählbar zum Jugendfeuerwehrwart ist jedes aktive Mitglied der Wehren, sofern er die dafür erforderliche Eignung besitzt, die der Jugendgruppe angehören. Damit in den Wehren über die Jugendarbeit berichtet werden kann, ist der Jugendfeuerwehrwart ebenfalls zu allen Jahreshauptversammlungen der oben genannten Wehren als Gast einzuladen, er kann sich durch die jeweiligen Betreuer vertreten lassen.
Jede weitere zur Jugendgruppe gehörende Wehr entsendet je einen Betreuer, der dann in seiner Wehr in den Vorstand berufen wird, allerdings ohne Stimmrecht. (Es kann nur einen Jugendwart/in einer Jugendgruppe geben)

Aus diesen Betreuern wählt die Jugendversammlung den stellvertretenden Jugendwart.

§ 5
Verbrauch von Material, Abwicklung von Schäden
Die Kosten für Verbrauchsmaterialien wie Kraftstoffe usw. tragen die jeweiligen Träger der Freiwilligen Feuerwehren. Die Verantwortlichen der Jugendgruppe, sowie die Fahrer der Fahrzeuge, haben darauf zu achten, dass mit dem Gerät sorgsam umgegangen wird. Das Gerät ist nach dem Dienst vollständig in einem einsatzfähigen Zustand wieder abzustellen. Sollte etwas während des Dienstes beschädigt werden, ist der jeweilige Wehrführer umgehend zu informieren. Die Kosten für die Instandsetzung tragen die jeweiligen Träger der Freiwilligen Feuerwehren.

§ 6
Änderung der Nebenabrede 

Änderungen zur Nebenabrede haben schriftlich zu erfolgen und sind einstimmig von den Wehrführern zu beschließen. Jeder Wehrführer hat eine Stimme. 

§7
Schlussbestimmungen

Diese Nebenabrede tritt zusammen mit den Bestimmungen über die Jugendgruppe …………………… zum................................... in Kraft. 

................................................................., den ..........................................

Unterschriften aller Gemeindewehrführer:

_________________________________________________________________________________
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